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den muss. So sieht es tendenziell wohl die Rechtspre-
chung (OLG München DNotZ 2012, 874 zur GmbH; 
vgl. die weiteren Nachweise bei Hüff er/Koch, §  243 
Rn.  56). Die Litera tur betrachtet die Frage diff eren-
zierter: Sie gibt dem Registergericht dennoch ein Zu-
rückweisungsrecht, wenn Interessen der Gläubiger, der 
künftigen Aktionäre oder der öff entlichen Ordnung des 
Aktienwesens „auch nur mitbetroff en sind“ (Hüff er/
Koch, §  243 Rn.  56; MünchKommAktG/Hüff er/
Schäfer, 4.  Aufl . 2016, §  243 Rn.  138  f.; wohl auch 
BeckOGK-AktG/Drescher, § 243 Rn. 13). Selbst wenn 
man dieser Ansicht folgt, ist deshalb jedoch nicht ohne 
Weiteres ein längeres Zuwarten gerechtfertigt. Die von 
der Literatur benannten übergreifenden Zurückwei-
sungsgründe dürften sich nämlich nur in seltenen Fäl-
len durch einen Fristaufschlag erledigen.

Fraglich und wohl umstritten ist die Bedeutung der 
Fristsetzung nach § 381 S. 2 FamFG im Hinblick auf 
§  246 Abs.  1 AktG. Einerseits wird eine Fristsetzung 
auch dann für erforderlich gehalten, wenn das Ge-
setz eine Klagefrist vorsieht, wobei sogar eine kürzere 
Frist als die Klagefrist denkbar sei (BeckOK-FamFG/
Otto, Std.: 1.7.2020, §  381 Rn.  28; MünchKomm-
FamFG/Krafka, § 381 Rn. 7: kürzere Frist als in § 246 
Abs.  1 AktG allerdings nur in seltenen Ausnahmefäl-
len). Andererseits wird vertreten, dass eine Fristsetzung 
entbehrlich sei und dass es genüge, das Eintragungs-
verfahren auf Intervention des Aktionärs hin bis zum 
Ablauf der Frist des §  246 Abs.  1 AktG auszu setzen 
oder schlicht ruhen zu lassen (Nedden-Boeger, in: 
Schulte-Bunert/Weinreich, FamFG, 6. Aufl . 2020, 
§ 381 Rn. 18).

d) Negativerklärung
Die Erklärung des Vorstands über die Nichtanfechtung 
des angemeldeten Beschlusses (sog. Negativerklärung) 
ist in einigen – vorliegend nicht einschlägigen – Fäl-
len gesetz lich vorgesehen (vgl. Hüff er/Koch, §  243 
Rn. 57). Ob das Registergericht die Erklärung auch un-
abhängig von einer gesetzlichen Anordnung einfor-
dern kann, scheint umstritten zu sein. Heinemann (in: 
Keidel, FamFG, 20.  Aufl . 2020, §  374 Rn.  49b mit 
Verw. auf OLG Frankfurt RNotZ 2011, 49, 52) 
billigt dies dem Registergericht nicht zu. Dage-
gen ist es laut Wicke (in: Semler/Volhard/Reichert, 
Arbeitshandbuch für die Hauptversammlung, 4. Aufl . 
2018, §  42 Rn.  25) nicht zu beanstanden, wenn 
das Registergericht auf förmliche Aussetzung und 
gleichzeitige Fristsetzung gem. §  381 S.  2 FamFG 
verzichtet und dem Vorstand stattdessen per Zwi-
schenverfügung auferlegt, nach Ablauf der Frist des 
§  246 Abs.  1 AktG eine Negativerklärung abzugeben 
(„Praxislösung“). 

Auch u.  E. bestehen keine kategorischen Bedenken 
gegen die Negativerklärung. Das Registergericht er-
mittelt im Eintragungsverfahren nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen (vgl. § 26 FamFG). Welche Nachweise es im 
Einzelnen einholt, ist vom Gesetz nicht vorge geben. Je 
nach Lage des Falls mag daher eine Negativerklärung 
durchaus angemessen sein. 

e) Vorliegender Fall
Folgt man der unter lit. d vertretenen Ansicht, so kann 
das Registergericht auch in gesetzlich ungeregelten Fäl-
len eine Negativerklärung über die Beschlussanfech-
tung ver langen. Damit ist dem Registergericht freilich 
kein Mittel an die Hand gegeben, die Ein tragung über 
Gebühr hinauszuzögern. Evtl. darf es auf die Monats-
frist gem. § 246 Abs. 1 AktG eine kleine Sicherheitsfrist 
aufschlagen, damit der Vorstand die Erklärung in siche-
rer Kenntnis der tatsächlichen Umstände abgeben kann. 
Ob es allerdings vom pfl ichtgemäßen Ermessen gedeckt 
ist, die Frist um 50 % oder mehr zu überschreiten, er-
scheint zweifelhaft. 

Auch im Übrigen ist zu bedenken, dass das Register-
gericht sein Ermessen ausüben muss und dass nicht 
einmal die Erhebung der Anfechtungsklage für sich al-
lein die Aus setzung rechtfertigt (vgl. KG FGPrax 2013, 
32  f.; Grigoleit/Ehmann, § 243 Rn. 36; Wochner, in: 
Fleischhauer/Wochner, Handelsregisterrecht, 4.  Aufl . 
2019, A Rn.  175). Mithin müsste das Registergericht 
seine Zwischenverfügung u. E. zumindest auf eine sum-
marische Prüfung der Erfolgsaussichten einer etwaigen 
Anfechtungsklage gestützt haben. Dabei wären im kon-
kreten Fall die eingeschränkten Möglichkeiten einer 
Anfechtung wegen technischer Störungen zu berück-
sichtigen (s. Ziff . 1).

BGB § 2327 
Anrechnung von Eigengeschenken; maßgeb-
licher Wert eines Landgutes; Ertragswert-
privilegierung 

I. Sachverhalt
Eltern haben ihrem Sohn ein landwirtschaftli ches An-
wesen übertragen. Der Übergabevertrag enthält eine 
Ertragswertklausel gem. § 2312 Abs. 2 BGB und eine 
Pfl ichtteilsanrechnungsklausel (§  2315 Abs. 1 BGB). 
Später übertragen sie ihrer Tochter ein Haus.

II. Frage
Wird das landwirtschaftliche Anwesen nach §  2327 
BGB zum Verkehrswert oder zum (niedrigeren) Ertrags-
wert angerechnet, wenn der Sohn wegen der Hausüber-
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tragung auf die Tochter Pfl ichtteilsergänzungsansprü-
che (§§  2325 ff . BGB) oder Pfl ichtteilsrestansprüche 
(§ 2305 BGB) geltend macht?

III. Zur Rechtslage
1. Anrechnung von Eigengeschenken im Rahmen 
der Pfl ichtteilsergänzung
Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung ge-
macht, kann der Pfl ichtteilsberechtigte nach §  2325 
Abs. 1 BGB vom Erben als Ergänzung des Pfl ichtteils 
den Betrag verlangen, um den sich der Pfl ichtteil er-
höht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass 
hinzu gerechnet wird.

In diesem Zusammenhang muss sich der Pfl ichtteilsbe-
rechtigte nach § 2327 Abs. 1 BGB auch sog. Eigenge-
schenke anrechnen lassen. Nach §  2327 Abs. 1 BGB 
ist dann, wenn der Pfl ichtteilsberechtigte selbst ein Ge-
schenk vom Erblasser erhalten hat, dieses Geschenk in 
gleicher Weise wie das dem Dritten gemachte Geschenk 
dem Nachlass hinzuzurechnen und zugleich dem 
Pfl ichtteilsberechtigten auf die Ergänzung anzurech-
nen. Dabei ist zu berück sichtigen, dass die Zeitschranke 
des § 2325 Abs. 3 BGB für diese sog. Eigengeschenke 
nicht gilt (vgl. nur Soergel/Dieckmann, BGB, 13. Aufl . 
2002, § 2327 Rn. 5 m. w. N.). Es ist also gleichgültig, 
ob die Schenkung innerhalb der Frist von zehn Jahren 
vor dem Erbfall oder früher erfolgte.

Im Rahmen des § 2327 BGB bedarf es – anders als beim 
ordentlichen Pfl ichtteil nach §  2315 BGB – auch kei-
ner Anrechnungsbestimmung des Erblassers. Liegt ein 
i.  S.  v. §  2315 BGB anrechnungspfl ichtiges Geschenk 
vor (so auch im vorliegenden Fall), muss sich der Zu-
wendungsempfänger aller dings nach § 2327 Abs. 1 S. 2 
BGB die Zuwendung auf den Gesamtbetrag von or-
dentli chem Pfl ichtteil und Ergänzung anrechnen lassen.

2. Anrechnungspfl ichtiger Wert des Eigengeschenks
Für die Berechnung unterscheiden § 2327 Abs. 1 S. 1 
und S. 2 BGB danach, ob das Eigen geschenk anrech-
nungspfl ichtig i. S. v. § 2315 BGB ist oder nicht. 

Spielen Anrechnung und Ausgleichung keine Rolle, ist 
nach h. M. so zu verfahren, dass sämtliche Geschenke 
(also Dritt- und Eigengeschenke) dem Nachlass hinzu-
gerechnet wer den, und zwar mit den sich aus §  2325 
Abs.  2 BGB ergebenden Wertansätzen (Niederst-
wertprinzip) und infl ati onsbereinigt (vgl. BeckOK-
BGB/Müller-Engels, Std.: 1.8.2020, § 2327 Rn. 7). Von 
dem hiernach ermittelten Ergänzungspfl ichtteil wird 
das Eigengeschenk abgezogen.

Hat der Erblasser wie im vorliegenden Fall eine An-
rechnung der Zuwendung auf den Pfl ichtteil i. S. v. 

§ 2315 Abs. 1 BGB angeordnet, ist das Geschenk nach 
§  2327 Abs. 1 S. 2 BGB auf den Gesamtbetrag des 
Pfl ichtteils und der Ergänzung anzurechnen. Wie 
(d. h. mit welchem Wert) die Anrech nung konkret zu 
erfolgen hat, regelt das Gesetz allerdings nicht. Dem-
zufolge werden in der Literatur auch verschiedene Be-
rechnungsmethoden ver treten. Nach wohl h. M. 
wird der Ergänzungspfl ichtteil nicht aus der Diff erenz 
zwischen dem nach § 2327 Abs. 1 S. 1 BGB um den 
Wert des Eigengeschenks bereinigten Gesamt pfl ichtteil 
und dem nach den §§  2303, 2311 BGB ermittelten 
ordentlichen Pfl ichtteil errech net, sondern wegen des 
nun mehr anzurechnenden Eigengeschenks aus der Dif-
ferenz zwi schen dem gem. § 2327 Abs. 1 S. 1 BGB be-
reinigten Gesamtpfl ichtteil und dem jetzt nach § 2315 
BGB zu berechnenden (verkürzten) Pfl ichtteil (vgl. 
BeckOGK-BGB/A. Schindler, Std.: 1.6.2020, §  2327 
Rn. 32). 

Dabei ist umstritten, welcher Bewertungszeit-
punkt im Rahmen von § 2327 Abs. 1 S. 2 BGB maß-
geblich ist. Die überwiegende Ansicht vertritt, dass 
das Eigengeschenk mit dem sich aus §  2315 Abs. 2 
S. 2 BGB ergebenden Wert zum Zeitpunkt der Schen-
kung anzuset zen ist, während die Gegenansicht § 2325 
Abs. 2 BGB mit dem Niederstwertprinzip an wendet 
(vgl. BeckOGK-BGB/A. Schindler, §  2327 Rn. 33 
m. w. N.).

Neben der Berechnungsmethode und dem Bewer-
tungszeitpunkt wird in der Literatur – soweit ersicht-
lich – nicht explizit erörtert, mit welchem Wert das 
Eigengeschenk angerech net wird, ob also eine etwaige 
Wertprivilegierung i. S. v. §  2312 BGB insoweit eine 
Rolle spielen kann oder nicht. Die Rechtslage ist daher 
insoweit unsicher. 

Aus unserer Sicht dürfte sich die Lösung der aufge-
worfenen Frage aus dem Schutzzweck des § 2312 BGB 
herleiten lassen. §  2312 BGB ist nach h. M. eine ag-
rarpolitische Schutzvor schrift und enthält für landwirt-
schaftliche Anwesen eine Privilegierung hinsichtlich 
der Pfl ichtteilsbewertung, indem für die Pfl ichtteils-
berechnung der weichenden Erben nicht der Verkehrs-
wert des Landguts, sondern (nur) der Ertragswert 
herangezogen wird, sofern der Erblasser dies ange ordnet 
hat (vgl. nur BeckOK-BGB/Müller-Engels, §  2312 
Rn. 1 m. w. N.).

Rechtsfolge einer entsprechenden Anordnung des Erb-
lassers und des Eingreifens des Tat bestands des § 2312 
BGB ist, dass „für die Berechnung des Pfl ichtteils“ die 
Ertragswertpri vilegierung eingreift. Dabei ist an die 
Berechnung der gegen den Landgutüberneh mer/Er-
ben gerichteten Pfl ichtteilsansprüche der weichen-
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den Erben gedacht (vgl. nur MünchKommBGB/Lange, 
8.  Aufl . 2020, §  2312 Rn. 1; Burandt/Rojahn/Horn, 
Erbrecht, 3. Aufl . 2019, § 2312 BGB Rn. 2). Die Vor-
schrift dient u. E. jedoch nicht dazu, dem Erben bzw. 
Landgutübernehmer einen Vorteil ggü. dem Erben bzw. 
den anderen Pfl ichtteilsbe rechtigten dadurch zu ver-
schaff en, dass seine eigenen Pfl icht teilsansprüche bzw. 
Pfl icht teilsergänzungsansprüche nur auf Basis des nied-
rigeren Ertrags wertes statt des echten Ver kehrswertes 
des Landgutes errechnet werden.

Unter Berücksichtigung des Schutzzwecks von § 2312 
BGB als agrarpolitischer Schutzvor schrift gehen wir 
daher davon aus, dass die Privilegierung nur im Rah-
men der Berechnung von gegen den Erben bzw. 
Übernehmer gerichteten Pfl ichtteilsansprüchen ein-
greift, nicht aber im Rahmen der Berechnung eige-
ner Pfl ichtteils ansprüche des Erben/Übernehmers. 
Aus unserer Sicht dürfte daher auch im Rahmen 
des §  2327 BGB davon auszugehen sein, dass das 
Landgut, das das anzurechnende Eigen geschenk dar-
stellt, mit seinem Verkehrs wert und nicht nur mit 
seinem Ertragswert in die Berech nung einzustellen 
wäre.

Eine explizite Stellungnahme in Rechtsprechung und 
Literatur ließ sich zur Frage allerdings leider nicht er-
mitteln, sodass eine gewisse Rechtsunsicherheit be-
stehen bleibt.
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Rechtsprechung
BNotO § 18 Abs. 2 Hs. 2
Befreiung von der notariellen Verschwiegenheits-
pfl icht im Falle des Versterbens eines Beteiligten

a) Im Rahmen des § 18 Abs. 2, 2. Halbs. BNotO hat 
die Aufsichtsbehörde nach pfl ichtgemäßem Ermes-
sen zu entscheiden, ob der verstorbene Beteiligte, 
wenn er noch lebte, bei verständiger Würdigung der 
Sachlage die Befreiung erteilen würde oder ob un-
abhängig hiervon durch den Todesfall das Interesse 
an einer weiteren Geheimhaltung entfallen ist (Fort-
führung von Senatsbeschluss vom 10. März 2003 
NotZ 23/02, DNotZ 2003, 780, 781, juris Rn. 22).

b) Dabei ist nur über die auf einen bestimmten tat-
sächlichen Vorgang bezogene Befreiung des Notars 
von der Verschwiegenheitspfl icht zu entscheiden, 
aber nicht (auch nicht nur mittelbar) darüber, ob 
überhaupt und wie der bei einer stattgebenden Ent-
scheidung von seiner Verschwiegenheitspfl icht ent-
bundene Notar dem Antragsteller die erstrebte In-
formation zu verschaff en hat.

c) Mit dem Tod entfällt das Interesse des Erblassers 
an der Geheimhaltung seines letzten Willens den ge-
setzlichen Erben gegenüber insoweit, als der letzte 
Wille diese betriff t. Denn um die Verwirklichung des 
letzten Willens sicherzustellen, müssen insbesondere 
über die Erbeinsetzung der testamentarischen Erben 
und die damit verbundene Enterbung der gesetzli-
chen Erben auch letztere informiert werden.

BGH, Urt. v. 20.7.2020 – NotZ(Brfg) 1/19

Problem
Die Entscheidung betriff t eine nicht ganz gewöhn-
liche Situation, namentlich die Klage eines „enterb-
ten“ Sohnes gegen den Präsidenten des Landgerichts 
als Aufsichtsbehörde gem. § 92 Nr. 1 BNotO. Ziel ist 
die Entbindung des Notars von der Verschwiegenheits-
pfl icht gem. § 18 Abs. 2 Hs. 2 BNotO. Der Kläger ist 
der ersteheliche Sohn des am 7.1.2016 verstorbenen A. 
Dieser (der A) setzte in einem notariellen Testament mit 
seiner zweiten Ehefrau die Kinder aus zweiter Ehe zu 
Erben des Letztverstorbenen ein. Die Ehefrau verstarb 
bereits im Jahr 2015. Nun verstarb auch A. Das Nach-
lassgericht eröff nete das Testament und informierte den 
Kläger, der dadurch von seiner Enterbung erfuhr. Der 
Kläger vermutet eine Manipulation des im beim Nach-
lassgericht befi ndlichen Originals des Testaments und 
verlangt Einsicht in die beim Notar zurückbehaltene 
beglaubigte Abschrift. Der beklagte Landgerichtspräsi-
dent lehnte den Antrag mit der Begründung ab, es sei 


